
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

 § 4 Abs. 1 BauGB 

 

Zurück an:       Anlage: 

 

Gemeinde Walpertskirchen 

 

            

 

Gemeinde Walpertskirchen 

 

 

 Bebauungsplan   mit Landschaftsplan 

 

 Flächennutzungsplan 

 

4. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Walpertskirchen 

(in der Fassung vom 10.12.2025) 

 

 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 

 

 

 Sonstige Satzung 

 

Wichtiger Hinweis: 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zu-

ständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen 

Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begrün-

den, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt 

der Gemeinde. 

 

 

Frist für die Stellungnahme: 15.01.2026 
 

 

Träger öffentlicher Belange 

 

Landratsamt Erding; Sachgebiet 42-2; Wasserrecht 
Bearbeiter:  Herr Kaiser, Tel. 08122/58-1209 

   wasserrecht@lra-ed.de 

Az.:   42-2-BLP 

 

 keine Bedenken und Anregungen 

 

 

 auf eine weitere Verfahrensbeteiligung wird verzichtet 

 

 

 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB aus-

lösen: 

 

 



 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe 

des Sachstandes 

 

 

 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 

in der Abwägung nicht überwunden werden können: 

 

 

 Rechtsgrundlagen: 

 

  

  

 

 

 Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen): 

 

 

 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, 

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:  

 

 

Das von der o.g. Bauleitplanung betroffene Gebiet liegt weder in einem Ü-Gebiet noch WSG. 

 

Das anfallende Niederschlagswasser ist grundsätzlich auf den Grundstücken zu versickern (gem. § 55 Abs. 2 

WHG).  

Bei der Versickerung sind: 

- die Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser 

(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV),  

- die Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-

ser (TRENGW) und  

- das Arbeitsblatt DWA-A 138-1 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 

zu beachten. 

Im Besonderen verweisen wir auf § 3 Abs. 1 NWFreiV. 

 

Das gezielte Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser und somit von Abwasser in den Untergrund 

und damit in das Grundwasser stellt eine Benutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG dar, die einer be-

hördlichen Erlaubnis bedarf. Gemäß § 46 Abs. 2 WHG bedarf das schadlose Einleiten von Niederschlagswas-

ser in das Grundwasser keiner Erlaubnis, soweit dies in einer Rechtsverordnung nach § 23 Satz 1 WHG be-

stimmt ist. Bis diese Rechtsverordnung eingeführt ist, gilt weiterhin die Niederschlagswasser-Freistellungsver-

ordnung (NWFreiV) mit den dazugehörigen technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem 

Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW). 

 

Werden die Anwendungsvoraussetzungen der NWFreiV und der TRENGW nicht eingehalten, dann ist ein 

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Erding zu stellen. 

 

Sollte eine Versickerung nicht möglich sein und eine Einleitung des Niederschlagswassers in einen Vorfluter 

erfolgen (gem. § 55 Abs. 2 WHG), so sind die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von Nieder-

schlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) sowie die NWFreiV zu beachten und einzuhalten. Sollten 

diese nicht eingehalten werden können, ist ebenfalls nach Rücksprache gegebenenfalls ein Antrag auf was-

serrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Erding zu stellen. 

 

 

In Bezug auf den natürlichen Ablauf wild abfließenden Wassers, gilt § 37 WHG entsprechend zu beachten. 

 

 

 

 



Vorbehaltlich einer positiven Stellungnahme des WWA und unter Beachtung der von dort geforderten sowie 

der o.g. Auflagen, kann der Bauleitplanung aus wasserrechtlicher Sicht zugestimmt werden. 

 

 

Landratsamt Erding, Sachgebiet 42-2, Wasserrecht 

Erding, 30.12.2025 

 

gez. 

 

Kaiser 

 


